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v. Latvia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371

c) Bewertung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372
2. Das Urteil des Gerichtshofs in Özgürlük ve Dayanışma Partisi
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Einleitung

A. Fragestellungen

Zu den politischen Parteien und ihrer Finanzierung in der Bundesrepublik exis-
tiert eine kaum überschaubare Vielfalt an rechtswissenschaftlichen Abhandlun-
gen; allein im Bereich des Parteienfinanzierungsrechts scheint nahezu jedem Ein-
zelproblem eine eigene Dissertation gewidmet zu sein.1 Gleichwohl bleiben zahl-
reiche grundlegende Fragen und Probleme des Parteienverfassungsrechts im All-
gemeinen und des Parteienfinanzierungsrechts im Besonderen umstritten und
nur unzureichend geklärt. Entgegen einer auf anderen Gebieten des Staatsrechts
zunehmend zu beobachtenden Tendenz blickte die Wissenschaft bislang jedoch
selten über die Grenzen des nationalen Rechts hinaus, um im internationalen
Recht nach neuen Impulsen zu suchen.2 Dabei stehen namentlich die europäi-
schen Staaten trotz der Diversität ihrer Staatsorganisation vor sehr ähnlichen
Problemen, wenn es um die Regelung der Parteienfinanzierung geht. Bedenkt
man, dass staatliche Leistungen an politische Parteien heutzutage ein ubiquitäres
Phänomen darstellen, gilt dies etwa für die Frage nach einem Verteilungsmodus,

1 Vgl. etwa die Dissertationen mit Bezug zur Parteienfinanzierung von Jülich, Chancen-
gleichheit der Parteien (1967); Lipphardt, Die Gleichheit der politischen Parteien vor der
öffentlichen Gewalt (1975); Schütte, Bürgernahe Parteienfinanzierung (1993); Volkmann, Po-
litische Parteien und öffentliche Leistungen (1993); Mauersberger, Die Freiheit der Parteien
(1994); Schwartmann, Verfassungsfragen der Allgemeinfinanzierung politischer Parteien
(1995); Wietschel, Der Parteibegriff (1996); Stricker, Der Parteienfinanzierungsstaat (1998);
Küstermann, Das Transparenzgebot des Art. 21 Abs. 1 S. 4 GG und seine Ausgestaltung
durch das Parteiengesetz (2003); Muthers, Rechtsgrundlagen und Verfahren zur Festsetzung
staatlicher Mittel zur Parteienfinanzierung (2004); Angelov, Vermögensbildung und unter-
nehmerische Tätigkeit politischer Parteien (2006); Helmes, Spenden an politische Parteien
und an Abgeordnete des Deutschen Bundestages (2014); Prommer, Novellierungsbedarf im
Parteienrecht (2014); Lehmann, Der Rechenschaftsbericht der politischen Partei (2018). Siehe
auch die Habilitationen von Shirvani, Das Parteienrecht und der Strukturwandel im Partei-
ensystem (2010); Towfigh, Das Parteien-Paradox (2015). Aus der nicht juristischen Literatur
vgl. aus jüngerer Zeit etwa die Dissertationen von Adams, Parteienfinanzierung in Deutsch-
land (2005); Koß, Staatliche Parteienfinanzierung und politischer Wettbewerb (2008); Krumb-
holz, Finanzierung und Rechnungslegung der politischen Parteien und deren Umfeld (2010).

2 Vgl. jedoch Rössler, Politische Freiheit im Völkerrecht. Aus der rechtsvergleichenden
Literatur siehe insbesondere Schefold, Parteienfinanzierung im europäischen Vergleich –
Rechtsvergleichende Auswertung, in: Tsatsos, Parteienfinanzierung im europäischen Ver-
gleich, S. 481 ff. sowie die Beiträge zu den einzelnen Ländern in diesem Band.
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welcher dem Recht der Parteien auf Chancengleichheit vollumfänglich gerecht
wird. Wie zahlreiche Spendenskandale zeigen, welche die verschiedensten euro-
päischen Staaten in den letzten Jahrzehnten erschütterten, stellt die Problematik
einer effektiven und gleichzeitig freiheitsschonenden Regulierung privater Spen-
den ein weiteres Beispiel dar.

Begibt man sich auf die Suche nach einem gemeineuropäischen Rechtsstan-
dard des Parteien- und Parteienfinanzierungsrechts, rückt unweigerlich die Eu-
ropäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten
(EMRK) und die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Men-
schenrechte (EGMR) in den Fokus: Angesichts der verfassungsrechtlichen Ver-
flechtungen mit dem nationalen Recht der Mitgliedsstaaten besitzt die Konven-
tion in ihrer Auslegung durch den EGMR allgemein ein erhebliches Transfor-
mationspotential. Dass hiervon auch der Bereich des Parteienverfassungsrechts
betroffen ist, zeigt nachdrücklich die Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts im jüngsten NPD-Verbotsverfahren vom 17.01.2017, in welcher sich das
Gericht ausführlich mit der einschlägigen Rechtsprechung des EGMR auseinan-
dersetzte3 und die grundgesetzlichen Voraussetzungen eines Parteiverbots zumin-
dest in der Sache an die konventionsrechtlichen Anforderungen anglich.4 Ob-
schon die Konvention keinen institutionellen Rahmen für das Wirken der Par-
teien, mithin kein Staatsorganisationsrecht enthält, liegen in der Vereinigungs-
freiheit nach Art. 11 EMRK, der Meinungsfreiheit nach Art. 10 EMRK, dem
Diskriminierungsverbot nach Art. 14 EMRK sowie den Wahlrechten des Art. 3
ZP 1 hinreichende Anknüpfungspunkte für die Entwicklung einer parteiende-
mokratischen Grundkonzeption und „parteienverfassungsrechtlicher“ Stan-
dards. Die inzwischen umfangreiche und dichte Entscheidungspraxis des Straß-
burger Gerichtshofs zur Rechtsstellung politischer Parteien unterstreicht eine
solche Entwicklung. Diese nahm ihre Anfänge in der Rechtsprechung der Kon-
ventionsorgane zu den Parteiverboten, geht heute jedoch weit darüber hinaus,
ohne dass dem in der Wissenschaft bislang größere Aufmerksamkeit geschenkt
worden wäre. Dementsprechend beschränken sich existierende Untersuchungen
zum Verhältnis des nationalen Parteienrechts und der EMRK nahezu ausschließ-
lich auf die Verbotsthematik.5 Eine umfassendere Abhandlung zum Status und
den Rechten der politischen Parteien unter der Europäischen Menschenrechts-
konvention sucht man hingegen vergeblich. Das gilt nicht nur, aber insbesondere
für die deutschsprachige Literatur. Diese Lücke möchte die vorliegende Arbeit
schließen.

3 Siehe BVerfGE 144, 20, 234–243 (NPD-Verbot II).
4 Vgl. BVerfGE 144, 20, 224 ff. (NPD-Verbot II).
5 Vgl. etwa Wildhaber, Politische Parteien, Demokratie und Art. 11 EMRK, in: FS Sche-

fold, S. 257 ff.; Pabel, ZaöRV 63 (2003), S. 921 ff.; Kugelmann, Parteiverbote und EMRK, in:
Grewe/Gusy, Menschenrechte in der Bewährung, S. 244 ff.; Schaefer, AöR 141 (2016),
S. 594 ff.; Emek, Parteiverbote und Europäische Menschenrechtskonvention; Kontopodi, Die
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zum Verbot politischer
Parteien.
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Die Entscheidung, hierbei einen besonderen Schwerpunkt auf das Gebiet der
Parteienfinanzierung zu legen, beruht vornehmlich auf zwei Gründen: Zum einen
berührt die Parteienfinanzierung sämtliche Grundsätze des Parteienverfassungs-
rechts.6 Im Bereich der Regelung der Parteienfinanzierung treten nahezu alle
Fundamentalprobleme des Parteienrechts hervor,7 was nicht zuletzt die beträcht-
liche Anzahl an verfassungsgerichtlichen Leitentscheidungen auf diesem Gebiet
und der insofern zu beobachtende Mangel an Kontinuität verdeutlichen. Wenn-
gleich dies weitgehend unbeachtet geblieben ist, waren auch die Konventionsor-
gane bereits mehrfach dazu berufen, über nationale Maßnahmen der Parteien-
finanzierung zu entscheiden.8 Zum anderen ist die Parteienfinanzierung aktuell
deshalb von besonderem Interesse, da mit der Einfügung des neuen Art. 21 Abs. 3
GG erstmals die Möglichkeit geschaffen wurde, verfassungsfeindliche Parteien
von der staatlichen Finanzierung auszuschließen. Vor dem Hintergrund, dass
beim Bundesverfassungsgericht bereits ein entsprechender Antrag gestellt
wurde,9 ist durchaus damit zu rechnen, dass das Verfahren im Falle einer statt-
gebenden Entscheidung eine Fortsetzung vor dem EGMR finden wird. Denn die
NPD hat in der Vergangenheit gezeigt, dass sie den Weg nach Straßburg nicht
scheut.10 Der Finanzierungsausschluss nach Art. 21 Abs. 3 GG stellt einerseits
wie das Parteiverbot ein Instrument der wehrhaften Demokratie dar, aktiviert
andererseits jedoch die Parteienfinanzierung als Steuerungsmittel. Daher lassen
sich die Erfolgsaussichten einer Individualbeschwerde gegen einen nationalen
Finanzierungsausschluss nur beurteilen, wenn eine Auseinandersetzung mit den
Maßstäben, die der Gerichtshof im Bereich der Parteienfinanzierung anlegt,
stattgefunden hat.

Zusammengefasst untersucht die Arbeit, inwieweit sich auf der Ebene der
EMRK gemeineuropäische Mindeststandards auf dem Gebiet des Parteien- und
Parteienfinanzierungsrechts herausgebildet haben, die das Potential besitzen, das
deutsche Parteienverfassungsrecht insbesondere im Hinblick auf finanzierungs-
rechtliche Fragen zu beeinflussen.

6 Vgl. Grimm, in: HbVerfR, § 14, Rn. 48.
7 Ebenso Schefold, Parteienfinanzierung im europäischen Vergleich – Rechtsverglei-

chende Auswertung, in: Tsatsos, Parteienfinanzierung im europäischen Vergleich, S. 481 ff.,
496.

8 Vgl. etwa EGMR, Urt. v. 26.04.2016, Cumhuriyet Halk Partisi v. Turkey, Nr. 19920/13;
Urt. v. 10.05.2012, Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) v. Turkey, Nr. 7819/03; Urt.
v. 07.06.2007, Parti nationaliste basque – Organisation régionale d’Iparralde v. France,
Nr. 71251/01. Soweit keine andere Fundstelle angegeben ist, sind die zitierten Entscheidun-
gen des EGMR und der EKMR auf https://hudoc.echr.coe.int/eng abrufbar.

9 Der Antrag auf Ausschluss der NPD (Az. 2 BvE 1/17) ist abrufbar unter https://www.bun
desrat.de/SharedDocs/downloads/DE/sonstiges/20190920-Antragsschrift-Ausschluss-NPD-
Parteienfinanzierung.pdf? blob=publicationFile&v=2 (geprüft am 31.10.2023).

10 EGMR, Beschl. v. 04.10.2016, Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) v.
Germany, Nr. 55977/13.
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B. Aufbau der Arbeit

Ausgehend von dieser Fragestellung bedarf es zunächst einer Bestandsaufnahme
der Vorgaben des deutschen Verfassungsrechts für die Parteienfinanzierung.
Ohne ein hinreichendes Verständnis der Grundlagen und Probleme des natio-
nalen Rechts lässt sich weder der Entwicklungsstand des Parteienrechts unter der
Konvention beurteilen noch sinnvoll darüber diskutieren, ob von der EMRK
relevante Impulse ausgehen können. Daher sind die ersten beiden Kapitel dem
deutschen Parteienverfassungsrecht und den sich hieraus ergebenden Direktiven
für die Parteienfinanzierung gewidmet. Da sich eine Vielzahl der verfassungs-
rechtlichen Diskussionen zur Parteienfinanzierung um die Frage dreht, wie sich
eine Finanzierungsform bzw. eine finanzierungsrechtliche Regelung auf die
Funktion der Parteien, ihre Stellung im Verhältnis von Staat und Gesellschaft
sowie den Parteienwettbewerb auswirkt, und auch die Auslegung der den Par-
teien zukommenden Rechte maßgeblich hiervon beeinflusst wird, befasst sich das
erste Kapitel mit diesen elementaren Grundlagen des Parteienverfassungsrechts.
Es wird mithin das Verhältnis von Parteien und Demokratie untersucht und
begründet, weshalb Demokratie unter dem Grundgesetz als Parteiendemokratie
konzipiert ist.

Vor dem Hintergrund des so abgesteckten verfassungstheoretischen und ver-
fassungsrechtlichen Rahmens werden im zweiten Kapitel zunächst die grund-
sätzlichen Fragen des Parteienfinanzierungsrechts erörtert. Diese betreffen die
verfassungsrechtliche Zulässigkeit der verschiedenen Finanzierungsformen, die
Auswirkungen staatlicher und privater Finanzierung auf die Funktion der Par-
teien und des Parteienwettbewerbs sowie das Bestehen einer etwaigen staatlichen
Finanzierungspflicht. Dabei wird ein besonderes Augenmerk darauf gelegt, in-
wiefern der in Art. 21 Abs. 3 GG eingefügte Finanzierungsausschluss eine neue
Bewertung dieser Grundsatzfragen erfordert. Anschließend werden die sich aus
dem Grundgesetz ergebenden Rechtspositionen der politischen Parteien darge-
stellt und untersucht, welche konkreten Vorgaben sich ihnen für die Ausgestal-
tung der Parteienfinanzierung entnehmen lassen. Es wird die These vertreten,
dass weder die dogmatische Konzeption der Staatsfreiheit der Parteien noch das
Verständnis der Chancengleichheit als proportionaler Gleichheit im Kontext der
Parteienfinanzierung durch das Bundesverfassungsgericht und die herrschende
Lehre gänzlich zu überzeugen vermögen.

Das dritte Kapitel beginnt mit einer kurzen Analyse des Verhältnisses von
Konventionsrecht und nationalem Recht, wobei herausgearbeitet wird, dass die-
ses derzeit von einigen Störungen betroffen ist, die der Bildung substantieller
parteienfinanzierungsrechtlicher Standards durch den Gerichtshof im Wege ste-
hen können. Der zweite Teil zeichnet das Demokratieverständnis des EGMR
nach und zeigt, dass den politischen Parteien hierbei eine herausragende Rolle
zugeschrieben wird, die der ihnen unter dem Grundgesetz zukommenden Bedeu-
tung um nichts nachsteht. Im Anschluss wird eingehend untersucht, welche sub-
jektiven Rechtspositionen die Konvention den politischen Parteien gewährt und
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wie der Gerichtshof die für die Beurteilung parteienfinanzierungsrechtlicher
Maßnahmen relevanten Konventionsrechte allgemein im Hinblick auf politische
Parteien auslegt und anwendet.

Im letzten Kapitel werden eingehend die Rechtsprechung des EGMR und die
Entscheidungen der früheren EKMR zur Parteienfinanzierung analysiert. Dabei
werden auch Entscheidungen behandelt, deren Gegenstand nicht die Parteienfi-
nanzierung im eigentlichen Sinn ist, die thematisch jedoch in einem engen Zu-
sammenhang hiermit stehen. Die Untersuchung der einschlägigen Judikatur zielt
darauf ab, die sich aus der Konvention ergebenden Maßstäbe für die nationale
Regulierung der Parteienfinanzierung zu identifizieren. Hierbei findet auch die
Tätigkeit verschiedener Einrichtungen des Europarats, insbesondere der Vene-
dig-Kommission, Berücksichtigung, deren als soft law zu qualifizierende Leitli-
nien, Empfehlungen und Stellungnahmen der Gerichtshof im Kontext der Par-
teienfinanzierung regelmäßig bei der Auslegung der Konventionsrechte rezipiert.
Als wesentliches Ergebnis ist festzuhalten, dass die Rechtsprechung des Gerichts-
hofs zur Parteienfinanzierung bislang von großer Zurückhaltung geprägt ist.





Erstes Kapitel

Die Funktion der Parteien und des Parteienwettbewerbs
als Grundlagen der Parteienfinanzierung

Bis der neue Absatz 3 durch das Änderungsgesetz vom 13. Juli 20171 in Art. 21
GG eingefügt wurde, fand sich in der Verfassung kaum ein Wort zur Parteienfi-
nanzierung. Bislang legte Art. 21 Abs. 1 S. 4 GG lediglich fest, dass die Parteien
über Herkunft und Verwendung ihrer Mittel sowie über ihr Vermögen öffentlich
Rechenschaft geben müssen.2 Dem lässt sich jedoch für sich genommen nicht
entnehmen, woher die Einkünfte der Parteien stammen dürfen, wie sie sich zu-
sammensetzen können und welchen Beschränkungen die einzelnen Einnahme-
quellen unterliegen. Insbesondere Statthaftigkeit und Grenzen staatlicher Zu-
wendungen sowie die Frage, ob nicht sogar eine Finanzierungspflicht bestehe,
sind angesichts der unklaren Vorgaben des Grundgesetzes umstritten geblieben.
Die „normative Enthaltsamkeit“ in Bezug auf die Parteienfinanzierung führt zu
zahlreichen verfassungsrechtlichen Problemen,3 die sich auch in einer äußerst
wechselvollen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts in diesem Bereich
niedergeschlagen haben.4 Während das Bundesverfassungsgericht eine staatliche
Parteienfinanzierung im sog. Hessenurteil zunächst mit Ausnahme der Erstat-
tung angemessener Wahlkampfkosten für unzulässig erklärte,5 erlaubte es eine
finanzielle Förderung der allgemeinen Tätigkeit der Parteien in der zweiten
Grundsatzentscheidung zur staatlichen Parteienfinanzierung, begrenzte sie je-
doch der Höhe nach auf eine Teilfinanzierung.6 Trotz der entgegengesetzten Er-
gebnisse ist beiden Urteilen gemein, dass das Bundesverfassungsgericht zur
Begründung maßgeblich auf die Funktion der Parteien und ihre Rolle im de-
mokratischen Willensbildungsprozess zurückgriff.7 Zwar mag der Streit um die

1 Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 21) v. 13.07.2017, BGBl. I, S. 2346.
2 Die Pflicht zur Rechenschaftslegung in Bezug auf Mittelverwendung und Vermögen

wurde erst 1983 durch das 35. Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 21 Abs. 1)
v. 23.12.1983, BGBl. I, S. 1481, in das Grundgesetz aufgenommen.

3 So Grimm, in: HbVerfR, § 14, Rn. 49; Stricker, Der Parteienfinanzierungsstaat, S. 23.
4 Vgl. die chronologischen Darstellungen der Rechtsprechung des BVerfG zur Parteien-

finanzierung bei Lovens, ZParl 31 (2000), S. 285 ff., 287 ff.; Koch, in: Ipsen, PartG, Vorb. zu
§§ 18, Rn. 1 ff.; Krumbholz, Finanzierung und Rechnungslegung der politischen Parteien und
deren Umfeld, S. 33 ff.; Ipsen, in: Sachs, GG, Art. 21, Rn. 115 ff., Schwarz, in: Kersten/Rixen,
PartG, § 18, Rn. 9 ff.

5 BVerfGE 20, 56, Ls. 4 und 5 und S. 97 (Parteienfinanzierung I).
6 BVerfGE 85, 264, Ls. 2 (Parteienfinanzierung II).
7 Vgl. einerseits BVerfGE 20, 56, 100 ff. (Parteienfinanzierung I) zur Rolle der Parteien im
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grundsätzliche Zulässigkeit der staatlichen Parteienfinanzierung spätestens seit
dem Änderungsgesetz vom 13. Juli 2017 endgültig beendet sein, da das Grund-
gesetz nun in Art. 21 Abs. 3 „verfassungsfeindliche“ Parteien von der staatlichen
Finanzierung ausschließt und eine solche damit implizit gestattet.8 Eindeutige
Direktiven zu Umfang, Grenzen und Ausgestaltung der staatlichen Parteienfi-
nanzierung enthält der neue Finanzierungsausschluss jedoch nicht.9

Viele Fragen müssen daher weiterhin anhand der Funktion politischer Par-
teien in der Demokratie beantwortet werden, wie sie im Mitwirkungsauftrag des
Art. 21 Abs. 1 S. 1 GG zumindest ansatzweise Ausdruck gefunden hat. Allein ihre
besondere Rolle in der Demokratie erklärt, warum den Parteien gegenüber sons-
tigen Vereinigungen durch Art. 21 GG eine herausgehobene Stellung zuteil wird.
Wie bereits Konrad Hesse in seinem einflussreichen Vortrag auf der Staatsrechts-
lehrertagung 1958 herausarbeitete, dienen die verfassungsmäßigen Rechte und
Pflichten der Parteien dem Zweck, den Parteien die Erfüllung der ihnen oblie-
genden Funktionen zu ermöglichen.10 Das gilt für die in Art. 21 Abs. 1 S. 2 GG
verankerte Gründungs- und Betätigungsfreiheit, das Gebot innerparteilicher
Demokratie gemäß Art. 21 Abs. 1 S. 3 GG und die Rechenschaftspflicht nach
Art. 21 Abs. 1 S. 4 GG ebenso wie für das sich aus Art. 21 Abs. 2 GG und nun
auch aus Abs. 3 ergebende Parteienprivileg und den zwar nicht ausdrücklich
normierten, aber allgemein anerkannten Grundsatz der Chancengleichheit der
Parteien.11 Als Bedingungen für die Aufgabenerfüllung sind diese Normen somit
stets im Licht des durch Art. 21 GG bezweckten Funktionenschutzes auszule-
gen.12 Die genannten verfassungsrechtlichen Prinzipien stellen nicht nur wichtige
Direktiven für die Ausgestaltung der staatlichen Parteienfinanzierung dar, son-
dern auch die gesetzlichen Regelungen zur Eigenfinanzierung aus Spenden, Bei-
trägen und sonstigen Einnahmequellen müssen sich an ihnen messen lassen. Na-
mentlich die Diskussionen über die Grenzen einer staatlichen Finanzierung, das

Willensbildungsprozess als Hindernis einer staatlichen Finanzierung und S. 113 ff. zur Zu-
lässigkeit der Wahlkampfkostenerstattung wegen der Bedeutung der Parteien für die Wahlen;
andererseits BVerfGE 85, 264, 284 ff. (Parteienfinanzierung II) zur Zulässigkeit der Partei-
enfinanzierung und S. 287 f., 290 zur Begrenzung auf eine Teilfinanzierung, da andernfalls
eine die Aufgabenerfüllung gefährdende Entfremdung von der Bürgerschaft droht. Zustim-
mend, dass die Schwankungen in der Rechtsprechung des BVerfG nicht die Funktionsbe-
schreibung selbst, sondern die Schlussfolgerungen hieraus betreffen Klein, in: Maunz/Dürig,
GG III, Art. 21, Rn. 151.

8 Vgl. auch Ipsen, in: Sachs, GG, Art. 21, Rn. 98.
9 Vgl. Nikkho, DVBl. 2018, S. 337 ff., 341.
10 Hesse, VVDStRL 17 (1959), S. 11 ff., 27 ff.; ders., Grundzüge des Verfassungsrechts,

Rn. 172 ff., der diese Rechte und Pflichten als Status der Freiheit, Gleichheit und Öffentlich-
keit der Parteien strukturiert.

11 Vgl. Volkmann, Politische Parteien und öffentliche Leistungen, S. 106 f., 152, 157 f.;
ders., in: Friauf/Höfling, GG, Art. 21, Rn. 1; Morlok, in: Dreier, GG II, Art. 21, Rn. 46 f.;
Klein, in: Maunz/Dürig, GG III, Art. 21, Rn. 252 jeweils mit etwas unterschiedlicher Beto-
nung der einzelnen Rechte.

12 Vgl. Henke, in: BK-GG, Art. 21, Rn. 62.
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Bestehen einer Finanzierungspflicht und die Schranken der Finanzierungsfrei-
heit der Parteien lassen sich sinnvoll nur führen, wenn die Erhaltung der Funk-
tionsfähigkeit der Parteien und die Sicherung der Aufgabenerfüllung in ihrem
Mittelpunkt stehen.13 Parteienfinanzierung und Parteienfinanzierungsrecht stel-
len mithin keinen Selbstzweck dar.14

Der bloße Verweis auf die unverzichtbare Funktion und Bedeutung der Par-
teien in der Demokratie ist allerdings wenig aussagekräftig. Auch die wohl wegen
ihrer vermeintlichen Griffigkeit beliebten Umschreibungen der Parteien als
„Kreationsorgane“,15 „Transmissionsriemen“,16 „Sprachrohr“,17 „Verfassungsor-
gane“18 oder ähnliches19 eignen sich generell nicht für konkrete und methodisch
überzeugende Schlussfolgerungen.20 Zumeist bleiben derartige Formeln vage und
unvollständig, im schlimmsten Fall führen sie zu Missverständnissen oder zu-
sätzlicher Verwirrung. Daher soll im Folgenden zunächst die Funktion der Par-
teien und ihre Stellung im demokratischen Willensbildungsprozess einer genau-
eren Analyse unterzogen werden (A).

Ein weiterer Begriff, der wie ein roter Faden den Diskurs über die Parteien-
finanzierung und deren Regelung durchzieht, ist der Parteienwettbewerb. Prak-
tisch keine Abhandlung und kein Urteil zur Parteienfinanzierung kommen ohne
diesen Terminus aus. Die finanzielle Lage der Parteien wird als Wettbewerbsfak-

13 Vgl. Volkmann, JZ 2000, S. 539 ff., 544 (zur Finanzierungsfreiheit als dienender Frei-
heit); ders., Politische Parteien und öffentliche Leistungen, S. 107 (Funktionalisierungsgebot
als Maßstab staatlicher Finanzierung); Wieland, Aufgabenzuweisung und Finanzierungsver-
antwortung politischer Parteien, in: Krüper/Merten/Poguntke, Parteienwissenschaften,
S. 231 ff., 234 und 236 f. (Funktion als Rechtfertigung und Grenze einer staatlichen Finan-
zierung).

14 Ebenso Morlok, Vorschläge zur Neuregelung des Rechts der Parteienfinanzierung, in:
Bundespräsidialamt, Bericht der Kommission unabhängiger Sachverständiger, S. 233 ff.,
241. Siehe auch Schweitzer, Die europäischen Parteien und ihre Finanzierung durch die
Europäische Union, S. 58, 83.

15 So BVerfGE 1, 208, 224 und 225 (7,5 %-Sperrklausel) im Anschluss an Jellinek, Allge-
meine Staatslehre, S. 545. Die unzutreffende Verwendung i.S.v. Staatsorganen durch das
BVerfG wird z.B. durch Streinz, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG II, Art. 21, Rn. 21, Fn. 128
kritisiert.

16 Grimm, in: HbVerfR, § 14, Rn. 16.
17 BVerfGE 1, 208, 224 (7,5 %-Sperrklausel); 20, 56, 101(Parteienfinanzierung I); jetzt

allerdings anders BVerfGE 121, 30, 57 (Beteiligung an Rundfunkunternehmen): „Die Par-
teien sind dabei mehr als ein Sprachrohr des Volkes…“. Derartige Korrekturen verdeutlichen
die Problematik solcher Schlagworte.

18 BVerfGE 4, 27, 30 (Klagebefugnis politischer Parteien); 20, 56, 100 (Parteienfinanzie-
rung I).

19 Weitere Metaphern finden sich bei Stolleis, VVDStRL 44 (1986), S. 7 ff., 8.
20 Kritisch zu derartigen Formeln und Metaphern auch Shirvani, Das Parteienrecht und

der Strukturwandel im Parteiensystem, S. 164; Volkmann, Politische Parteien und öffentliche
Leistungen, S. 87; ders., in: Friauf/Höfling, GG, Art. 21, Rn. 19; Augsberg, Jura 2018,
S. 1110 ff., 1110.
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tor, das Parteienrecht als Wettbewerbsrecht qualifiziert.21 Wie die Funktion der
Parteien beeinflusst die Sicherung des Wettbewerbs die Auslegung des einschlä-
gigen Verfassungsrechts. Namentlich das für die Parteienfinanzierung elemen-
tare Recht auf Chancengleichheit wird auf den parteipolitischen Wettbewerb
bezogen.22 Trotz der scheinbar hohen Relevanz fanden die dogmatische Einord-
nung und Aufarbeitung des Parteienwettbewerbs erst in jüngerer Zeit vermehrt
rechtswissenschaftliche Aufmerksamkeit.23 Um die Folgen des Konkurrenzprin-
zips für das Parteienfinanzierungsrechts näher eruieren zu können, widmet sich
der zweite Teil dieses Kapitels einer Untersuchung des Wettbewerbs der Parteien
und seiner Funktionen für den demokratischen Prozess (B.).

A. Funktion und Stellung der Parteien
in der Demokratie des Grundgesetzes

Großer Beliebtheit zur Beschreibung der Parteifunktionen erfreuen sich in der
politikwissenschaftlichen und juristischen Parteienforschung unterschiedlich
umfangreiche Funktionenkataloge, in denen diverse Aspekte der Parteitätigkeit
zusammenfassend dargestellt werden.24 Dabei sind die normativen und deskrip-
tiven Elemente, also was die Parteien leisten sollen und was sie tatsächlich leisten,
nicht immer leicht unterscheidbar. Eine ähnliche Auflistung verschiedener Auf-
gaben der Parteien enthält § 1 Abs. 2 PartG, dessen rechtlicher Gehalt ebenfalls
unklar ist.25 Für den hier interessierenden Kontext der Parteienfinanzierung kann

21 Grundlegend hierzu Morlok, Parteienrecht als Wettbewerbsrecht, in: FS Tsatsos,
S. 408 ff.; vgl. auch Shirvani, Das Parteienrecht und der Strukturwandel im Parteiensystem,
S. 199 f., 379.

22 Vgl. BVerfGE 8, 51, 66 f. (Parteispenden I); 20, 56, 118 (Parteienfinanzierung I); 73, 40,
89 (Parteispenden III); 85, 264, 297 (Parteienfinanzierung II); 111, 382, 398 (Drei-Länder-
Quorum).

23 Ausführlichere Untersuchungen finden sich bei Morlok, Parteienrecht als Wettbewerbs-
recht, in: FS Tsatsos, S. 408 ff.; Shirvani, Das Parteienrecht und der Strukturwandel im Par-
teiensystem, S. 192 ff.; Köhler, Parteien im Wettbewerb, S. 47 ff. Unter Zugrundelegung eines
normativen Leitbildes der Demokratie als „Verfahren zur wettbewerblichen Interessenag-
gregation“ (S. 61) werden die Konsequenzen der Parteientätigkeit in einer Wettbewerbsord-
nung eingehend untersucht von Towfigh, Das Parteien-Paradox, S. 77 ff. und 103 ff.

24 Vgl. v. Beyme, Die Funktionen der Parteien im politischen System der Bundesrepublik
Deutschland, in: v. Alemann/Morlok/Roßner, Politische Parteien in Deutschland und
Frankreich S. 93 ff., 93; Decker, Parteiendemokratie im Wandel, in: ders./Neu, Handbuch der
deutschen Parteien, S. 3 ff., 3 f.; Jäger, Der Staat 19 (1980), S. 583 ff., 585; Schweitzer, Die
europäischen Parteien und ihre Finanzierung durch die Europäische Union, S. 59; Steffani,
ZParl 19 (1988), S. 549 ff., 550; Wiesendahl, Parteien und Demokratie, S. 188. Eine ausführ-
liche Auseinandersetzung mit den Funktionskatalogen findet sich bei Morlok, Politische
Chancengleichheit durch Abschottung? Die Filterwirkung politischer Parteien gegenüber
gesellschaftlichen Machtpositionen, in: FS v. Alemann, S. 21 ff., 21 f.

25 Vgl. Kersten, in: Kersten/Rixen, PartG, § 1, Rn. 103 f.; Lenski, PartG, § 1, Rn. 6; Morlok,
PartG, § 1, Rn. 4; Kunig, in: HbStR III, § 40, Rn. 16: „wenig fassbare[r] rechtliche[r] Gehalt“.
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